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Produktinformationsblatt 
Sofortbeginnende Rentenversicherung 
 

 
Das Produktinformationsblatt soll Ihnen einen ersten Überblick über die wesentlichen Merkmale 
der Individualrentenversicherung der Quantum Leben geben. Das Produktinformationsblatt ist 
bewusst knapp gehalten. Die hier gegebenen Informationen sind daher weder abschließend 
noch vollständig. Bitte lesen Sie die kompletten Regelungen in den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und den Vertragsinformationen. 
 
 
1.  Um welche Art Versicherung handelt es sich bei dem angebotenen Vertrag? 
 
Bei der angebotenen Versicherung handelt es sich um eine sofortbeginnende Rentenversiche-
rung. Die Höhe der Leistungen aus Ihrer Versicherung hängt von Ihrem Gesundheitszustand ab. 
Das bedeutet, dass Ihr Gesundheitszustand einen wesentlichen Faktor für die Berechnung der 
Rentenhöhe darstellt. 
 
 
2.  Welche Risiken sind versichert? 
 
Versichert ist die lebenslange Rentenzahlung ab dem vereinbarten Rentenzahlungsbeginn. Die 
Rentenzahlungen sind vom ersten Tag an garantiert und werden nicht reduziert. Unabhängig 
von Änderungen der Zinssätze oder Bedingungen, die sich an den Aktienmärkten durchsetzen, 
die Rentenzahlung wird immer auf demselben Niveau wie am ersten Tag bleiben. 
 
Nähere Informationen zum versicherten Risiko und zu den weiteren Rentenoptionen finden Sie 
unter Ziff. 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen.   
 
 
3.  Angaben zur Höhe der Prämie in Euro, zur Fälligkeit und zum Zeitraum, für den die 

Prämie zu entrichten ist, sowie zu den Folgen unterbliebener oder verspäteter Zahlung  
 
a)  Prämie 
 
Ihre Individualrentenversicherung wird mit einer Einmalprämie finanziert. Die Einmalprämie ist 
bei Versicherungsbeginn zur Zahlung fällig. 
 
b)  Folgen unterbliebener oder verspäteter Zahlung 
Wenn Sie die Einmalprämie nicht rechtzeitig zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist – vom Vertrag zurücktreten. Bei einem Rücktritt können wir von Ihnen die Kosten 
der zur Gesundheitsprüfung durchgeführten ärztlichen Untersuchungen verlangen. 
 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Ziff. 7 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen. 
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c)  Kosten 
  
Abschluss- und Vertriebskosten   
Für den Abschluss Ihres Vertrages, gemäß der gewählten Prämienhöhe, ergibt sich ein Gesamt-
betrag für Abschluss-, Vertriebs- und Einrichtungskosten in Höhe von: EUR XXXXXX.  
 
Laufende Betreuungs- und Verwaltungskosten 
Die monatlichen Laufenden Betreuungs- und Verwaltungskosten betragen: EUR XXXX. 
 
Weitere Kosten 
Zusätzlich können Kosten bei von Ihnen gewünschten Geschäftsvorfällen und/oder Änderungen 
entstehen. Dies gilt insbesondere in folgenden Fällen: Ausstellung einer Zweit- oder Abschrift 
des Versicherungsscheins und Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen. 
Die Kosten für medizinische Unterlagen werden von uns übernommen, wenn diese im Zusam-
menhang mit dem Versicherungsabschluss stehen. 
 
 
4.  Welche Leistungsausschlüsse enthält der Vertrag?  
 
Der Vertrag enthält keine Leistungsausschlüsse. 
 
 
5.  Welche Obliegenheiten haben Sie bei Vertragsschluss zu beachten und welche Rechts-

folgen können sich bei einer Nichtbeachtung ergeben? 
 
Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, dass Sie alle in Verbindung mit 
dem Versicherungsantrag gestellten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Das 
gilt insbesondere für die Fragen nach gegenwärtigen oder früheren Erkrankungen, gesundheitli-
chen Störungen und Beschwerden sowie Ihrem Lebensstil und Rauchgewohnheiten. Wenn Sie 
falsche Angaben machen, können wir unter Umständen vom Vertrag zurücktreten oder – bei 
Arglist – anfechten. Das kann zur Folge haben, dass wir die vereinbarten Versicherungsleistun-
gen nicht erbringen müssen. 
 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Ziff. 5 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.   
 
 
6.  Welche Obliegenheiten haben Sie während der Laufzeit des Vertrages zu beachten und 

welche Rechtsfolgen können sich bei einer Nichtbeachtung erbeben? 
 
Ändert sich Ihre Postanschrift oder Ihr Name, sollten Sie uns dies unverzüglich mitteilen. Feh-
lende Informationen können den reibungslosen Vertragsablauf beeinträchtigen. 
 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Ziff. 14 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.   
 
 
7.  Welche Obliegenheiten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten? Wel-

che Rechtsfolgen können sich bei einer Nichtbeachtung ergeben? 
 
Der Tod der versicherten bzw. der verrenteten Person ist uns unverzüglich anzuzeigen. Wir 
können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, 
dass die versicherte Person noch lebt. Außer dem Versicherungsschein ist uns eine amtliche 
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Sterbeurkunde einzureichen. Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns zurückzu-
zahlen.  
 
Solange diese Verpflichtungen nicht erfüllt sind, können wir Leistungen nicht auszahlen. 
 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Ziff. 10 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.   
 
 
8.   Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? Wann endet Ihr Versicherungsschutz? 
 
Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Vertrag abgeschlossen worden ist, frühestens jedoch 
am vereinbarten Versicherungsbeginn. Der Vertrag sieht grundsätzlich lebenslange Rentenzah-
lungen vor und läuft somit grundsätzlich bis zum Tod der versicherten Person. Stirbt die versi-
cherte Person vor dem ersten Rentenzahlungstermin, erstatten wir die einbezahlte Einmalprä-
mie nach Abzug der angefallenen Kosten ohne Zinsen zurück.  
 
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Ziff. 2 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen.   
 
 
9.  Welche Möglichkeiten haben Sie den Vertrag zu beenden? 
 
Ihre Individualrentenversicherung kann nach dem vereinbarten Rentenbeginn nicht gekündigt 
oder zurückgekauft werden. 

 
 
  
 

 



Wir machen Sie sicherer.

Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen und Anregungen
stehen wir Ihnen jederzeit gerne
zur Verfügung.

Werner Martin Held
Kunden- und Bankenberatung
IRC Finance AG Basel

Zweigniederlassung Deutschland
D-90403 Nürnberg 
Augustinerstrasse 1

Tel. 0911/9928-235
Fax: 0911/9928-237

http://www.ewige-rente-wernerheld.de
http://www.der-unabhaengige-finanzberater.de/

Email:held@irc-finance.ch


